
Christian Georg Huber 7. Oktober 2OO8
Haus-Nr. 25 im 
Mühlengelaende vor D-82438 Eschenlohe 

 -per Fax- 

Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen 
Rathausplatz 11

82467 Garmisch-Partenkirchen

In Sachen 

Fl.-Nr. 1O86 der Gemarkung Eschenlohe (Grundbuch des Amtsgerichts Garmisch-Partenkirchen für 
Eschenlohe Band 27 Blatt 97O); 
Fl.-Nr. 1O88 der Gemarkung Eschenlohe (Grundbuch des Amtsgerichts Garmisch-Partenkirchen für 
Eschenlohe Band 31 Blatt 1O97); 
Fl.-Nr. 1O88/7 der Gemarkung Eschenlohe (Grundbuch von Eschenlohe Blatt 1627); 
Grundbuch von Eschenlohe Band 31 Blatt 1117 u.a. 

und 1 Ks 31 Js 24914/O1 und 1 GS 526 – 534 des Jahres 2OO1 und 1 Gs 547/O1, 1 Gs 548/O1 und 1 Gs 
549/O1

lehne ich hiermit den Leiter des Grundbuchamtes, Herrn Eberhorn, wegen Befangenheit ab. 

B E G R Ü N D U N G: 

Frau Schlieck vom Grundbuchamt Garmisch-Partenkirchen und der Direktor des Amtsgerichts Garmisch-
Partenkirchen Herr Pritzl sind wegen Befangenheit abgelehnt und bearbeiten in obiger Angelegenheit daher 
nichts. 
Deswegen habe ich Herrn Eberhorn heute gegen 12.OO Uhr angerufen und ihn gefragt, was er in dieser 
Angelegenheit nun macht. Herr Eberhorn sagte, „dass er für mich nicht zustaendig ist”. Ich sagte, „dass 
Frau Schlieck nichts bearbeitet, da sie als befangen abgelehnt ist und ich ihn daher anrufe”. 
Darauf sagte er, „dass er mir telefonisch keine Auskunft erteilt”. Ich sagte, „ob ich bei ihm zur 
Auskunftserteilung persönlich vorbeikommen soll”, was Herr Eberhorn sofort ablehnte, wobei ich den 
Eindruck gewann, dass Herr Eberhorn mit mir nichts zu tun haben will. Herr Eberhorn sagte auch noch, 
„dass er nur dann etwas macht, sobald ihm die Sache schriftlich vorliegt”. 
Hierbei möchte ich darauf hinweisen, dass die gesamten Grundakten beim Amtsgericht Garmisch-
Partenkirchen schriftlich liegen und mein gestriges Fax mit der notariellen Beglaubigung (B.R.Zl.: 
314O/2OO8 des Mag. Klaus Albrecht als Substitut des öffentlichen Notars Dr. Philipp Schwarz, Boznerplatz 
4 in 6O2O Innsbruck, Österreich) bereits ebenfalls am Grundbuchamt Garmisch-Partenkirchen eingegangen 
ist. Die Angelegenheit liegt daher bereits schriftlich vor. 
Aus den Akten ergibt sich auch, dass mir die Deutsche Post keine Briefe ans Haus-Nr. 25 im 
Mühlengelaende vor D-82438 Eschenlohe zustellt. 
Das heisst, Post geht mir nicht zu und Herr Eberhorn gibt mir keine Auskunft. Herr Eberhorn ist deswegen 
wegen Befangenheit abzulehnen, da Herr Eberhorn als Leiter des Grundbuchamtes zur Auskunftserteilung 
verpflichtet ist. 
Wie sich aus anliegendem Schreiben vom 3O.O8.2OO1 (ohne Anlagen) unter Punkt 2. des Rechtsanwaltes 
Dr. Bockhorni an das Landgericht München II – 1. Zivilkammer -, Denisstrasse 3, 8O335 München ergibt, 
hat Herr Eberhorn mündlich  Auskunft gegenüber Dritten (hier gegenüber Herrn Rechtsanwalt Dr. 
Bockhorni) erteilt, über Dinge, die Herrn Dr. Bockhorni überhaupt nichts angehen, da Herr Dr. Bockhorni 
weder von mir noch von der Christian Georg Huber Gaestehaus zur Mühle GmbH weder beauftragt noch 
bevollmaechtigt wurde. Mit der URNr. 961/2OO1 wurde die Fl.-Nr. 1O86 (Band 27 Blatt 97O des 
Grundbuchamtes Garmisch-Partenkirchen Gemarkung Eschenlohe) von mir auf die Christian Georg Huber 
Gaestehaus zur Mühle GmbH übertragen und Herr Eberhorn waere bereits unverzüglich nach dem 1. Juni 
2OO1 verpflichtet gewesen (bis spaetestens Ende Juli 2OO1), diese GmbH ins Grundbuch einzutragen. 
Dies ist ein Vorgang, der Dritten nichts angeht und der durch Dritte gar nicht verhindert haette werden 
dürfen. 



Herr Eberhorn hat also bereits 2OO1 unberechtigt einem Dritten Auskunft erteilt und mir nicht zu meinem 
Recht verholfen. Ganz im Gegenteil, ich habe 2OO1 noch ein nichtiges einstweiliges Verfügungsverfahren 
an den Hals gehaengt bekommen, für eine Sache „Mühlstrasse 4O, 82438 Eschenlohe”, die mich nie etwas 
anging und bis heute nichts angeht. Ich haette nie ins Grundbuch Band 27 Blatt 97O Flur-Nr. 1O86 
Gemarkung Eschenlohe eingeschrieben werden dürfen. 
Nun verweigert mir Herr Eberhorn die Auskunft. Ein unerhörter Vorgang. Herr Eberhorn ist daher als 
befangen abzulehnen, da aus der Sicht eines objektiven Dritten zu erwarten ist, dass Herr Eberhorn mir 
auch jetzt (rund 7 Jahre spaeter) nicht (wie bereits 2OO1) zu meinem Recht verhilft. 
Herr Eberhorn war bereits 2OO1 mit der Angelegenheit befasst  und hat mir seit mehr als sieben Jahren als 
Leiter des Grundbuchamtes nicht zu meinem Recht verholfen.  Herr Eberhorn waere als Leiter des 
Grundbuchamts verpflichtet gewesen, Frau Schlieck Anweisung zu erteilen, meinen begründeten 
Forderungen nachzukommen, nachdem mir Frau Schlieck – obwohl ich im Recht bin – nicht zu meinem 
Recht verholfen und kategorisch nichts Positives für mich veranlasst hat, obwohl auch sie dazu verpflichtet 
gewesen waere. Herr Eberhorn war und ist daher bis heute befangen.  
Bei dieser Gelegenheit möchte ich es nicht versaeumen, darauf hinzuweisen, dass Briefe, die mich 
betreffen nur an das Haus-Nr. 25 im Mühlengelaende vor 82438 Eschenlohe zu adressieren sind! Die 
Deutsche Post AG ist verpflichtet, diese Briefe in den vorhandenen, beschrifteten Briefkasten des Haus-Nr. 
25 im Mühlengelaende vor 82438 Eschenlohe einzuwerfen. Fehlerhaft adressierte Briefe und 
Nichtzustellungen der Deutschen Post AG von korrekt adressierten Briefen fallen nicht in meinen 
Verantwortungsbereich. 
Eine weitere Begründung behalte ich mir vollkommen vor. 

(gez. Christian Georg Huber) 
Anlage: Schreiben des Rechtsanwaltes Dr. Bockhorni vom 3O.O8.2OO1 ans Landgericht München II 



Anlage: 






